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1. Einführung 
 
Diese Handreichung „Prävention von sexuellem Missbrauch – Basisinformationen, Prävention und 
Kontaktstellen“ ist Bestandteil der Selbstverpflichtungserklärung. Sie ist geschrieben für ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erfährt von daher eine unterschiedliche 
Vertiefung in den einzelnen Inhalten. Sie wurde vom Präventionsbeauftragten erstellt und reflektiert 
mit der Beratungs- und Präventionsstelle zu sexueller Gewalt im Landkreis Limburg-Weilburg in 
Limburg. Wir bitten Sie, diese Handreichung zur Selbstverpflichtungserklärung sorgsam zu lesen. 
 
Die Handreichung informiert Sie über Fragen des Kinder- und Jugendschutzes unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch im Bistum Limburg. Diese 
Handreichung möchte Sie sensibilisieren für die Realität des Missbrauchs und für grundsätzliche 
Fragestellungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch. Sie benennt Ihnen des Weiteren 
unterstützende Beratungs- und Beschwerdewege, wenn Sie in konkreten Situationen Fragen oder 
Vermutungen haben. 
 
Der Rückgriff auf fachliche Unterstützung in der Prävention, wie auch bei Vermutungen von 
sexualisierter und sexueller Gewalt, ist von entscheidender Bedeutung bei der erfolgreichen 
Entwicklung einer nachhaltigen Präventionsarbeit in der Breite unseres Bistums. Prävention kann uns 
nur gemeinsam gelingen. Der Präventionsbeauftragte, die externen und internen Beratungsstellen 
sowie das Netzwerk der geschulten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit Rat zur Seite. 
 
Diese Handreichung wird in Rückbindung an die in den Pfarreien und vor Ort entstehenden 
präventionspraktischen Fragestellungen stets weiterentwickelt. Sie ist, wie die Präventionsarbeit in 
unserem Bistum, ein ständig fortschreitender Prozess. Deshalb laden wir Sie gerne ein, sich über 
unsere Homepage www.praevention.bistumlimburg.de regelmäßig über Neuigkeiten zur Prävention 
in unserem Bistum und die Fort- und Weiterbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren und an diesen teilzunehmen.  
 
Prävention von sexualisierter Gewalt basiert auf der persönlichen Haltung, dem pädagogisch-
reflektierten Handeln und klaren Regeln im Miteinander mit Kindern und Jugendlichen1. Wir danken 
Ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft, sich proaktiv mit Fragestellungen der Prävention von Missbrauch 
auseinanderzusetzen. Sie tragen damit dazu bei, den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen in 
unseren Pfarreien und Einrichtungen weitestgehend sichere Räume zu schaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Jugendkommission, Nr. 33, Handreichung der Jugendkommission zur Prävention 
von sexualisierter Gewalt im Bereich Jugendpastoral, Bonn 2011, S. 15. 
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2. Sexualisierte Gewalt 
 
Zur unbedingt notwendigen Klärung, was unter sexualisierter Gewalt zu verstehen ist, greifen wir im 
Wesentlichen auf Ausführungen der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz zurück. Es 
heißt dort: 
 
„Für den Begriff „sexualisierte Gewalt“ gibt es zurzeit noch keine allgemein gültige Definition. Stets 
handelt es sich um die Ausnutzung eines Machtgefälles aufgrund von Geschlecht, Alter, körperlicher 
Überlegenheit, Herkunft sowie sozialem Status. Dabei verfügt die überlegene Person über die 
größere Macht oder Autorität, die es ihr gestattet, den Ablauf eines sozialen Kontaktes einseitig in 
ihrem Interesse zu gestalten und dabei entweder mit Belohnung (emotionaler Zuneigung und/oder 
Geschenken)  oder  mit  Bestrafung  (Androhung oder Einsatz von physischer und psychischer 
Gewalt)  …“ 2 das Opfer zu manipulieren. 
 
„Täter und Täterinnen planen ihre Taten strategisch und missbrauchen oft dieselbe Person mehrfach 
und zunehmend intensiver. Dabei werden Situationen bewusst ausgenutzt, in denen Personen, 
gegen die sich ihre sexualisierten Gewalthandlungen richten, allein, unterlegen oder wehrlos bzw. in 
besonderem Maße abhängig sind. Die Verantwortung für die Tat liegt immer beim Täter bzw. der 
Täterin.  
 
Die Betroffenen sind aufgrund des bestehenden Machtgefälles meist nicht in der Lage, ohne 
Unterstützung von außen für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht 
auf Hilfe wirksam einzutreten. Erschwerend kommen häufig eigene Scham- und Schuldgefühle und 
oftmals ein bestehendes Vertrauensverhältnis zur Person des Täters bzw. der Täterin hinzu. Die 
Verantwortung für den Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern liegt deshalb 
bei den Erwachsenen.“3  
 
Bei der Frage, wie sexualisierte Gewalt zu definieren ist, erweist sich die Unterscheidung von 
Grenzverletzungen, sexualisiertem Verhalten und strafrechtlicher Relevanz sexualisierter oder 
sexueller Gewalt als weiterführend.4 
  
2.1 Grenzverletzungen 
„Der Begriff „Grenzverletzung“ umschreibt ein einmaliges oder gelegentliches unangemessenes 
Verhalten, das nicht selten unbeabsichtigt geschieht. Dabei ist die Unangemessenheit des Verhaltens 
nicht nur von objektiven Kriterien, sondern auch vom subjektiven Erleben des betroffenen jungen 
Menschen abhängig. Grenzverletzungen sind häufig die Folge fachlicher bzw. persönlicher 
Unzulänglichkeiten einzelner Personen oder eines Mangels an konkreten Regeln und Strukturen.  
 
Beispiele:  

 Missachtung persönlicher Grenzen 
(z. B. tröstende Umarmung, obgleich dies dem Gegenüber unangenehm ist), 
 

 Missachtung der Grenzen der professionellen Rolle  
 (z. B. Gespräch über das eigene Sexualleben),  
 

 Missachtung von Persönlichkeitsrechten  
 (z. B. Verletzung des Rechts auf das eigene Bild durch Veröffentlichung von Bildmaterial über  
                                                           
2  Vgl. Ebd., S. 12. 
3  Ebenda. 
4 In Anlehnung an Enders, Ursula; Kossatz, Yücel; Kelkel, Martin; Eberhardt, Bernd / 2010, Zur Differenzierung 
von Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen sexueller Gewalt. 
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 Handy oder im Internet),  
 

 Missachtung der Intimsphäre 
(z. B. Umziehen in der Sammelumkleide eines Schwimmbads, obwohl sich ein Mädchen oder 
ein Junge nur in der Einzelkabine umziehen möchte).“5  
 

 
2.2 Sexualisiertes Verhalten 
„Sexuelle Übergriffe passieren nicht zufällig, nicht aus Versehen. Sie unterscheiden sich von 
unbeabsichtigten Grenzverletzungen durch die Massivität und/oder Häufigkeit der nonverbalen oder 
verbalen Grenzüberschreitungen und resultieren aus persönlichen und/oder fachlichen Defiziten. 
Abwehrende Reaktionen der betroffenen jungen Menschen werden bei Übergriffen ebenso 
missachtet wie Kritik von Dritten.“6  
 
Sexualisiertes Verhalten ist oft ein strategisches Vorgehen zur Vorbereitung sexualisierter und 
sexueller Gewalt. „Sie gehören zu den typischen Strategien, mit denen insbesondere erwachsene 
Täter testen, in wie weit sie ihre Opfer manipulieren und gefügig machen können.  
 
Beispiele:  

 Einstellen von sexualisierten Fotos ins Internet und sexistisches Manipulieren von Fotos (z. B. 
Einfügen von Portraitaufnahmen in Fotos von nackten Körpern in sexueller Pose),  
 

 wiederholte, vermeintlich zufällige Berührung der Brust oder der Genitalien (z. B. bei 
Pflegehandlungen, bei Hilfestellungen im Sport oder bei diversen Spielen),  

 

 wiederholt abwertende sexistische Bemerkungen über die körperliche Entwicklung junger 
Menschen,  

 

 sexistische Spielanleitungen (z. B. Pokern oder Flaschen-drehen mit Entkleiden),  
 

 wiederholte Missachtung der Grenzen der professionellen Rolle (z. B. Gespräche über das 
eigene Sexualleben, Aufforderungen zu Zärtlichkeiten).“7  

 
 
2.3 Strafrechtliche Relevanz sexualisierter oder sexueller Gewalt  
„Die strafrechtlich relevanten Formen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und 
Schutzbefohlenen werden im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs unter den „Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“ benannt (gem. §§ 174 ff. StGB Sexueller Missbrauch etc.). Dazu gehören 
auch exhibitionistische Handlungen, die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und das 
Ausstellen, die Herstellung, das Anbieten und der Eigenbesitz von kinderpornographischen 
Materialien.  
Kinder, das heißt Personen, die zur Tatzeit jünger als 14 Jahre sind, sind nicht strafrechtlich 
verantwortlich. Jugendliche, das heißt Personen zwischen 14 und 18 Jahren, sind hingegen 
„individuell“ strafrechtlich verantwortlich, abhängig von ihrer sittlichen und geistigen Reife zur Zeit 
der Tat, das Unrecht der Tat einzusehen und dieser Einsicht entsprechend zu handeln.“8 
 

                                                           
5 Die Deutschen Bischöfe, Jugendkommission, Nr. 33, Handreichung der Jugendkommission zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt im Bereich Jugendpastoral, Bonn 2011, S. 13. 
6 Vgl. Ebd. S. 14. 
7 Ebenda. 
8 Vgl. Ebd. S. 15. 
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Grundsätzlich ist wichtig festzuhalten: „Unter dem (Ober-)Begriff „sexualisierte Gewalt“ werden alle 
sexuellen Handlungen zusammengefasst, die gegen den Willen einer Person durchgeführt werden.  
 
Dazu zählen: 
 

 alle Handlungen, die gem. dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches (gem. §§ 174 ff. StGB 
Sexueller Missbrauch etc.) strafbar sind, 
 

 alle Handlungen, die unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit liegen, aber die im pastoralen 
oder erzieherischen sowie im betreuenden oder pflegerischen Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen eine Grenzüberschreitung darstellen.“9 

 
 
3. Opfer: Folgen und Symptome 
 
Für die Opfer bedeutet sexualisierte oder sexuelle Gewalt eine massive Grenzverletzung. Sie führt zu 
schweren Traumatisierungen. Mögliche Folgen und Symptome sexueller Gewalterfahrungen sind:  
 

- körperliche Verletzungen,  
- körperliche und psychosomatische Folgen (bspw. Schlafstörungen, Sprachstörungen), 
- emotionale Reaktionen (bspw. geringes Selbstwertgefühl, Kontaktstörungen), 
- Auto-Aggressionen (bspw. autoaggressives Verhalten), 
- Folgen für das soziale Verhalten (bspw. Leistungsverweigerung, distanzloses Verhalten). 

 
Wie auch immer Mädchen und Jungen mit den Gewalterlebnissen umgehen, ihre Erfahrungen 
spiegeln sich im Alltag und alltäglichen Problemen wieder. Sie haben immer Folgen für das spätere 
Leben. Viele Opfer, Frauen und Männer, haben nie gelernt, eigene Bedürfnisse zu erkennen. Sie 
haben Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Sie erleben sich weiterhin als benutzbar, können kein 
positives Verhältnis zur Sexualität entwickeln und vieles mehr. Vielen Opfern gelingt es erst nach 
vielen Jahren, gegen ihre Traumatisierungen ansatzweise >ihre Sprache wiederzufinden< und das 
Erlittene bruchstückhaft in Worten auszudrücken10. 
 
 

„Alle haben immer gesagt, dass ich ein ruhiges Kind bin. Was hätte ich sagen sollen? Ich wusste ja gar 
nicht, wie man das nennt, was er mit mir gemacht hat.“ 
 
„Du fühlst Dich wie Ausschussware, nichts wert.“ 
 
„Ich habe einfach nix mehr runtergekriegt in der Zeit, das Essen ist mir im Hals stecken geblieben, 
aber wirklich.“ 
 
„Dann liegst Du wach und horchst auf jeden Laut, jeden Schritt mit der Angst im Bauch“. 
 
„Da wollte der Lehrer was wissen über Tulpen und ich denk: Deine Sorgen möcht’ ich haben.“ 

 
 

                                                           
9 Vgl. Ebd. S. 11; Unter http://www.gesetze-im-internet.de ( > Gesetze/Verordnungen > S > StGB) können Sie 
die hier und in der  Präventionsordnung genannten Paragraphen der Katalogstraftaten nachlesen. 
10  Die folgenden Zitate von Opfern sind entnommen aus dem Arbeitsbuch „Ich sag nein“ von Gisela Braun, 
Seite 10-12, Verlag an der Ruhr, 1992. 
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Wie stark die Täterin oder der Täter das Opfer schädigt, hängt von der Art der Handlungen, der Nähe 
der Beziehung zum Opfer, dem Grad der Isolierung des Kindes und dem Alter bei Beginn und der 
Dauer des Missbrauchs ab. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Folgen und Traumatisierungen 
umso schwerer sind, je früher der Missbrauch begann und je länger dieser dauerte. 
 
 
4.  Elemente einer nachhaltigen Prävention  
 
4.1 Angemessenes Nähe- und Distanz-Verhältnis 
„Im Umgang mit jungen Menschen stellt die Frage nach der richtigen Balance zwischen Nähe und 
Distanz eine permanente Herausforderung dar. Der alltägliche Umgang in den Handlungsfeldern der 
Jugendpastoral muss von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt sein. So werden die in 
der Jugendpastoral tätigen (Anm.: haupt- oder ehrenamtlichen) Personen mit einer Fülle von Fragen 
konfrontiert, z. B. wie ein Kind getröstet werden darf, ob es gut ist, ein Kind in den Arm zu nehmen, 
wie mit Berührungen verbundene Spiele eingesetzt werden oder ob ein Kind auf dem Schoß des 
Gruppenleiters sitzen darf. Jede dieser Fragen verlangt nach individuellen Antworten.  
 
Zur Gestaltung von persönlichen Beziehungen gehören angemessene körperliche Berührungen. Diese 
entsprechen dem menschlichen Bedürfnis nach Nähe und Anerkennung.  
 
Die in der Jugendpastoral (Anm. haupt- und ehrenamtlich) tätigen Personen sind im Kontakt mit 
Mädchen, Jungen sowie jungen Frauen und Männern in besonders hohem Maß gefordert, das eigene 
Verhalten auf die eigene Bedürftigkeit hin ehrlich zu reflektieren. Die Bedürfnisse nach Nähe und 
Distanz sind je nach Persönlichkeit und Situation sehr unterschiedlich ausgeprägt. Für die in der 
Jugendpastoral tätigen Personen gilt, hierfür ein feines Gespür zu entwickeln. Dazu gehört, in der 
Leiterrunde der Ehrenamtlichen bzw. im hauptamtlichen Team ein offenes und angstfreies Klima zu 
schaffen, in dem auch Machtstrukturen reflektiert, die geschlechtsspezifischen Grenzen der 
Mädchen und Jungen geachtet und Grenzüberschreitungen ohne Angst vor emotionalen oder 
anderen Sanktionen angesprochen werden können. Mit Blick auf die vielen ehrenamtlich engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendpastoral erfordert dies ein hohes Maß an Sensibilität 
und Aufmerksamkeit auf Seiten der jeweils Verantwortlichen, damit Spontaneität und Freude an der 
Arbeit mit jungen Menschen nicht durch (Anm.: negatives) Misstrauen getrübt oder gar zerstört 
werden. 
 
4.2 Klare Regeln und transparente Strukturen (Verhaltenskodex) 
Klare Regelungen tragen zur Überwindung der Sprachlosigkeit und der Unsicherheit im Umgang mit 
sexualisierter Gewalt bei. Sie verkleinern die Grauzone zwischen normalem und grenz-
überschreitendem Verhalten und erleichtern es Betroffenen und Dritten, Grenzverletzungen zu 
benennen, sich Hilfe zu holen und somit auch sexuellen (Anm.: und sexualisierten)  Übergriffen und 
sexuellem Missbrauch Einhalt zu gebieten. Für ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis und einen 
respektvollen Umgang zwischen den in der Jugendpastoral tätigen Personen und ihren 
Schutzbefohlenen, insbesondere auch der jungen Menschen untereinander, müssen deshalb klare 
Verhaltensregeln von den Beteiligten definiert werden. Ihre Sinnhaftigkeit sollte von ihnen in 
regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst werden. Besondere Situationen 
(Freizeitmaßnahmen, Ministrant/innenwallfahrt etc.) erfordern gegebenenfalls konkrete 
Zusatzregelungen, die für alle gleichermaßen gelten. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
sollten altersangemessen in die Entwicklung solcher Verhaltensregeln eingebunden werden.  
 
Beispiele:  

 respektieren,  wenn ein Mädchen oder ein Junge den Waschraum alleine nutzen möchte,  
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 respektieren, wenn ein Mädchen oder ein Junge sich schämt, an gemeinsamen 
Schwimmaktivitäten teilzunehmen,  

 

 getrennte Unterbringung von Betreuern und Mädchen und Jungen,  
 

 gruppendynamische Prozesse bei der Zimmerbelegung beachten 
 (z. B. sollte ein schüchterner, zurückhaltender Junge nicht gemeinsam mit einer Gruppe  
 dominanter, älterer Jungen untergebracht werden),  
 

 klare Aussprache von Regeln für die Nachtstunden  
 (z. B. keine Übernachtung in anderen Zimmern),  
 

 eine konkrete Betreuungsperson benennen, die auch nachts als Ansprechpartner zur 
Verfügung steht.“11  

 
4.3 Ansprechpartner/innen bei Fragen zur Prävention 
Für die genannten und alle weiteren präventionspraktischen Fragestellungen (Nähe-Distanz, klare 
Regeln und transparente Strukturen in allgemeinen oder besonderen Situationen u. w.) stehen Ihnen 
die geschulten Fachkräfte des Bistums zur Verfügung. Wenden Sie sich außerdem gerne an die 
Präventionsbeauftragten praevention@bistumlimburg.de , Tel. 06431 / 295-180, die Ihnen gerne 
Auskunft geben oder Sie an interne oder externe Fachberaterinnen und Fachberater vermittelt. 
 
4.4 Fort- und Weiterbildung  
Auf der Bistumshomepage zur Prävention finden Sie unter dem Menüpunkt >Veranstaltungen< 
Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen. Bei Interesse oder weitergehendem Schulungsbedarf wenden 
Sie sich bitte an die Präventionsbeauftragten. Zudem stehen Ihnen auch die geschulten Fachkräfte 
des Bistums diesbezüglich als Ansprechpartner/innen zur Verfügung. 
 
4.5 Ansprechpartner/innen bei Fragen und Vermutungen von sexualisierter und sexueller Gewalt 
Die psychologischen Beratungsdienste im Bistum Limburg und externe Fachberatungen stehen Ihnen 
bei Fragen und Vermutungen von sexualisierter und sexueller Gewalt als Ansprechpartner/innen zur 
Verfügung. In allen Stellen der psychologischen Beratungsdienste arbeiten psychologisch und 
beraterisch-therapeutisch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   
 
Sie finden einen geschützten Raum und Fachkompetenz  

o für alle Fragen, den Wunsch nach Aussprache, Klärung und Orientierung;  
o für Krisengespräche und -bewältigung bei aktuellen oder sich aktualisierenden traumatischen 

Erfahrungen (Flash-Back);  
o für kurz- und langfristige Beratungsgespräche in Partnerschafts-, Familien-, Erziehungs- und 

Lebensfragen;  
o für Klärung und Vermittlung in passende Beratungsmöglichkeiten. 

 
In den Erziehungsberatungsstellen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich für den 
Kinderschutz (§8a) als anerkannte Fachkräfte qualifiziert und beraten kirchliche und andere 
Einrichtungen. Die Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz arbeiten eng mit dem örtlichen 
Kinderschutzdienst zusammen. 
 
Gespräche bei der Telefonseelsorge können einem ersten Kontakt und einer ersten Orientierung 
dienen. Zum Selbstverständnis der Beratungsarbeit gehören Schweigepflicht und Datenschutz.  

                                                           
11 Die deutschen Bischöfe, Jugendkommission, Nr. 33, Handreichung der Jugendkommission zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt im Bereich Jugendpastoral, Seite 16-18. 



8 
 

 
Die Beratungsstellen und ihre Träger haben Präventionsleitfäden, Schutzkonzepte und 
Selbstverpflichtungen zum Grenzen wahrenden Verhalten entwickelt. 
Im Anhang finden Sie die Kontaktdaten der internen und externen Beratungsstellen. 
 
4.6 Beschwerdestellen 
Als interne Beschwerdestelle stehen Ihnen die Missbrauchsbeauftragten, die 
Präventionsbeauftragten und als Letztinstanz der Ständige Vertreter des Apostolischen 
Administrators zur Verfügung. Zudem fungieren auch die geschulten Fachkräfte diesbezüglich als 
Ansprechpartner/innen vor Ort. Darüber hinaus benennen wir Ihnen in der im Anhang 
veröffentlichen Liste auch externe Beschwerdestellen. 
 
 
5. Vorbeugung 
 
5.1 Grundsätzlich: Wertschätzender und respektvoller pädagogischer Umgang12 
„Dem gesamten Leben und Arbeiten (…)  liegt die Überzeugung zugrunde, dass jedem Menschen als 
Geschöpf und Ebenbild Gottes eine unantastbare Würde zu eigen ist. Im alltäglichen Umgang und 
Miteinander (…) muss diese Achtung vor der unveräußerlichen Würde jedes einzelnen Menschen 
erkennbar und auch subjektiv erfahrbar sein. Gegenseitige Wertschätzung und Respekt äußern sich 
beispielsweise in einem höflichen und freundlichen Umgangsstil in allen Beziehungskonstellationen. 
Die Erziehung in katholischen Bildungseinrichtungen sollte besonderen Wert auf einen 
wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Körper und dem Körper 
anderer Menschen legen.  
 
(…)  Handeln in einem christlichen Sinn versteht sich immer als ein Dienst an den anvertrauten 
jungen Menschen. Eine christliche Erziehung ist ohne persönliche Nähe und ohne Liebe nicht 
denkbar. Zu einer recht verstandenen Liebe gehört aber untrennbar eine Haltung der Ehrfurcht und 
des Respekts, die eine angemessene Distanz zwischen den Erziehenden und den ihnen anvertrauten 
jungen Menschen gebietet. 
 
Die Frage nach der richtigen Balance zwischen Nähe und Distanz stellt (…) eine permanente 
Herausforderung dar. Einerseits verbietet sich eine „kalte“ und distanzierte Pädagogik, andererseits 
kann je nach Situation und Art des Körperkontakts beispielsweise schon eine Umarmung eine 
sexuelle Grenzverletzung darstellen. Bei der Gestaltung von alltäglichen Beziehungen kann es nicht 
pädagogisches Ziel sein, dass Berührungen tabuisiert werden. Körperkontakt entspricht dem 
existenziellen menschlichen Bedürfnis nach Nähe, Ausdruck und Anerkennung. Körperkontakt aus 
Angst vor Missbrauch zu vermeiden, hieße, die entwicklungsfördernde Kraft, die in gelebter 
verantwortungsvoller Beziehung liegt, nicht anzuerkennen.  
 
Immer wenn Menschen in Beziehung miteinander treten, spielt die Fähigkeit, in der Kommunikation 
Nähe herzustellen oder eher Distanz zu halten, eine zentrale Rolle. Beide Fähigkeiten brauchen ein 
Bewusstsein für die eigene Selbstwirksamkeit und die Grenzen und Bedürfnisse des Anderen. 
Erwachsene sind im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in besonders hohem 
Maß gefordert, das eigene Verhalten auf die eigene Bedürftigkeit hin ehrlich zu reflektieren. Die 
Bedürfnisse von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern nach Nähe oder auch Distanz 
sind je nach Persönlichkeit und Situation sehr unterschiedlich. Zur pädagogischen Professionalität 

                                                           
12 Die Kommission für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz beschreibt in Ihrer Handreichung 

für katholische Schulen, Internate und Kindertageseinrichtungen die Grundlage jeder Präventionsbemühung.  
Jene Ausführungen vertiefen die Fragestellungen nach „Nähe und Distanz“. Wir übernehmen diesen Text in 
Anwendung auf alle Bereiche kirchlichen Lebens mit den entsprechenden sprachlichen Abänderungen. 

 



9 
 

und Verantwortung gehört es, ein feines Gespür für Grenzen zu entwickeln, Grenzen einzuhalten und 
dem Gegenüber ein Höchstmaß an Respekt entgegenzubringen. 
 

 Die Achtung vor der personalen Würde der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kommt in einer dem jeweiligen Alter angemessenen Kultur der geistigen Auseinandersetzung 

 zum Ausdruck, die zu Selbständigkeit im eigenen Denken führt und Entscheidungen in 
 Freiheit ermöglicht. Es herrscht ein offenes und angstfreies Klima, in dem die Vielfalt und 
 Unterschiedlichkeit der Meinungen als Reichtum erfahren wird. 
 

 Die (Anm.: haupt- und ehrenamtlichen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen den 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Wohlwollen. Jede Form von 
Diskriminierung oder Bloßstellung  Einzelner wird vermieden. 
 

  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sicher, dass ihre pädagogischen 
Entscheidungen für die davon betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
transparent und nachvollziehbar sind. 

 

 Grenzüberschreitungen können angesprochen und ohne Angst vor emotionalen oder 
anderen Sanktionen geäußert werden.“13 

 
5.2 Vorsorge: Kinder „stark“ machen in Elternhaus, Kindertagesstätte, Schule und Pfarrei 
Es ist schwierig, Kinder damit vertraut zu machen, dass ihnen auch Bedrohungen begegnen können. 
Es ist aber eine notwendige Aufgabe. Folgende Elemente helfen Kindern, zu „starken“ und 
selbstsicheren Kindern zu werden:  
 
Kinder unterstützen bei der  Entwicklung einer eigenen sexuellen Identität: 
Kinder sollten einen guten Bezug zu ihrem Körper mit seinen Bedürfnissen entwickeln; sie sollen eine 
Vorstellung erlernen können, wie ihre eigene sexuelle Identität gelingen kann. Wer den Kindern  
helfen will, unterstützt sie bei diesem Lernprozess.  
 
Flucht - Suche nach Hilfe: 
Dabei sollten Kinder auch lernen, der Situation, in der ihre Schamgrenze verletzt wird oder den 
Personen, die ihnen durch sexuelle Ausbeutung schaden wollen, zu entfliehen oder andere 
Menschen zu Hilfe zu holen oder sich zu wehren.  
 
Kindeswohl-Gefährdung erfordert Einschreiten: 
Sexueller Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen ist eine Kindeswohlgefährdung. Wenn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe solche Delikte beobachten, davon 
Kenntnis erlangen oder vermuten, haben sie entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des KICK 
(Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz) gemeinsam mit dem Kind und den 
Sorgeberechtigten die Gefährdung abzuwenden. Für Schulen gelten vergleichbare Gesetze.  
 
Einer besonderen Gefahr sind solche Kinder ausgesetzt, die unsicher, emotional vernachlässigt und 
deshalb in besonderem Maße auf Zuneigung angewiesen sind. Kinder brauchen gesunde, stabile 
Beziehungen zu Eltern und Bezugspersonen; Kinder und Eltern suchen natürlicherweise gegenseitig 
Nähe und Geborgenheit. Kinder und Jugendliche mit diesbezüglichen Defiziten können leichter Opfer 
werden, da Täter und Täterinnen strategisch gezielt nach solchen Kindern und Jugendlichen suchen, 
um sie schrittweise zu Opfern zu machen. 

                                                           
13 Die deutschen Bischöfe, Kommission für Erziehung und Schule, Nr. 32, Prävention von sexualisierter Gewalt 
an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Handreichung für katholische Schulen, Internate und 
Kindertageseinrichtungen vom 25.11.2010; S. 16-18. 
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Schutz durch Selbst-Sicherheit: 
Zugleich müssen alle Kinder in ihrer Selbstsicherheit gestärkt werden. Denn die sich entwickelnde 
Stärke der Kinder ist auf Dauer ihr bester Schutz.  
 
5.3 Konkrete Handlungsanregungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
Hier einige Anregungen, wie Sie als Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen beitragen können: 
 

 Erziehen Sie Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten Persönlichkeiten, die Unrecht und 
Unangenehmes nicht hinnehmen und „Nein“ sagen können. 

 

 Informieren Sie sich selbst gut, damit Sie sensibel und hellhörig sind, wenn Kinder und 
Jugendliche Ihnen Übergriffe oder Missbrauchshandlungen andeuten oder davon berichten. 

 

 Informieren Sie sich selbst gut, damit Sie Kindern richtige Informationen geben können. 
>Geh nie mit einem Fremden mit< ist zwar richtig, aber zu wenig. Besser sagen Sie den 
Kindern: >Wenn dir etwas komisch vorkommt, darfst du es erzählen<. Das muss auch dann 
gelten, wenn es um Autoritätspersonen oder um die besten Freunde der Eltern geht. 

 

 Sprechen Sie mit Kindern über Sexualität - so können die Kinder eine Sprache entwickeln, in 
der sie sich mitteilen können. Manche Täter verpacken die sexuellen Handlungen in „Spiele“; 
sie versuchen dadurch, auch die Sprache zu kontrollieren. Das Kind ist besser geschützt, 
wenn es seinen Körper und seine Körperteile klar benennen kann - und wenn es andere 
Worte „dafür“ hat als der Täter; so kann es deutlich machen, was geschehen ist. 

 

 Hören Sie Kindern und Jugendlichen zu, wenn sie Ihnen etwas erzählen wollen. So können 
die jungen Menschen erfahren, dass sie mit ihren Sorgen zu Ihnen kommen können.  

 

 Erklären Sie Kindern, dass es schöne und hässliche Berührungen gibt und dass es selbst am 
besten spürt und weiß, wenn es unangenehm wird z. B. beim Schmusen, Toben, Kitzeln. 

 

 Bestärken Sie ein Kind, das sich gegen unerwünschte Nähe wehrt (ein gutes Vorbild für 
Kinder ist hier die Katze: die kommt nur dann schmusen, wenn sie es will – und sonst fährt 
sie die Krallen aus). 

 

 Vermitteln Sie dem Kind, dass sein Körper ihm gehört und dass es selbst entscheiden darf, 
wie nah ihr oder ihm eine andere Person kommen oder wer es anfassen darf; vermitteln Sie 
dem Kind aber auch, dass es davon in Absprache mit den Eltern Ausnahmen gibt: bspw. 
Arztbesuche, notwendige Pflege. Dazu gehört z. B., dass sie das Kind bestärken, wenn es 
auch bei Respektspersonen, bei guten Freunden und Verwandten nicht geküsst oder umarmt 
werden mag. Verlangen Sie von den Erwachsenen, dass sie die Entscheidung des Kindes 
respektieren.  

 

 Zeigen Sie den Kindern und Jugendlichen am besten durch Ihr eigenes Vorbild, dass man sich 
wehren darf, und wie man das macht. 

 

 Sprechen Sie übergriffiges Verhalten anderer frühzeitig an, wenn Kinder Ihnen davon 
erzählen oder wenn Sie so etwas selbst bemerken. Kinder sind selbst oft noch nicht in der 
Lage, sich abzugrenzen. 
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 Sorgen Sie mit für ein unterstützendes Netzwerk und dafür, dass Kinder und Jugendliche 
Vertraute haben. Als Eltern können Sie z. B. bei der Auswahl von Patinnen und Paten darauf 
achten, dass diese sich auch emotional um ihr Patenkind kümmern können, wenn Sie als 
Eltern einmal ausfallen sollten. Je isolierter ein Kind aufwächst, umso sicherer kann ein Täter 
sein, dass das Kind „dichthält“ und ihn dadurch schützt.  

 

Allerdings: 
Diese Maßnahmen mindern lediglich das Risiko, dass Minderjährige sexuell missbraucht werden. 
Wenn trotzdem jemand Kindern oder Jugendlichen durch solche Delikte schadet, dann brauchen sie 
erwachsene, vertraute Menschen, denen sie sich anvertrauen können und die für sie gegen den 
erwachsenen Täter / die Täterin eintreten.  
 
Und Sie brauchen Unterstützung! Suchen Sie sich Rat und Hilfe für Ihr weiteres Vorgehen. Näheres 
hierzu lesen Sie im folgenden Abschnitt unter Punkt 6 bei „Vermutung von sexualisierter und 
sexueller Gewalt“.  

 
 
6. Vermutung von sexualisierter und sexueller Gewalt 
 
Kirchliche ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen lernen, dazu 
beizutragen, dass sexualisiert oder sexuell übergriffige Menschen mit ihrem Verhalten konfrontiert 
werden; sie müssen ihnen deutlich machen können, dass sie respektloses oder übergriffiges 
Verhalten nicht dulden.  
 

Beim Einschreiten benötigen Sie Hilfe. Der Schutz der Kinder erfordert ein außerordentlich 
überlegtes Vorgehen. Holen Sie sich zeitnah fachkundige Unterstützung. Kontaktlisten von 
Ansprechpartner/innen finden Sie im Anhang. 

 
Wenn Sie eine Vermutung haben, reflektieren Sie diese zuerst. Folgende Fragestellungen können 
Ihnen dabei behilflich sein: 
 

 Welche Hinweise gibt es für Ihre Vermutung, worauf beruht Ihre Vermutung? 

 Wurde Ihre Vermutung auch von anderen Personen beobachtet, in welchen 
Zusammenhängen wurde diese sichtbar? 

 Welche Verhaltensweisen nehmen andere Kolleg/innen, Katechet/innen, 
Gruppenleiter/innen u. a. wahr? 

 Gibt es relevante Äußerungen? In welcher Form/Häufigkeit haben Sie Kontakt zum 
Kind/Jugendlichen? 

 
Diese Fragen mögen Ihnen helfen, eine eventuelle Vermutung näher zu fassen. Bedenken Sie 
andererseits jedoch auch, dass Täterinnen und Täter nichts unversucht lassen werden, Ihre 
Wahrnehmungen zu „vernebeln“.  
 
Wenn Sie eine Vermutung spüren/wahrnehmen und Anhaltspunkte dafür finden, wenden Sie sich 
unbedingt an eine Beratungsstelle (siehe Anhang), damit Ihnen geholfen wird, zum Wohle eines 
Kindes/Jugendlichen adäquat vorzugehen. Handeln Sie nicht allein! 
 
Bis zum Kontakt mit einer Beratungsstelle beachten Sie bei einer Vermutung bitte unbedingt 
folgende Hinweise: 
 

 Signalisieren Sie dem Kind/Jugendlichen, dass Sie gut verstanden und gehört haben, was 
Ihnen gesagt wurde; signalisieren Sie, dass Sie weiter zu Gesprächen zur Verfügung stehen. 
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 Vermitteln Sie Besonnenheit und Ruhe, damit das Kind/der Jugendliche sich „angenommen“ 
fühlt.  

 Bedrängen Sie das Kind/den Jugendlichen nicht; stellen Sie ggf. nur Verständnisfragen: Opfer 
brauchen oft viele Jahre, bis sie Worte für die ihnen angetanen Taten finden; Sie können viel 
dazu beitragen, dass ein mögliches Opfer weiter spricht. 

 Wenn die Mutmaßung besteht, dass der Täter/die Täterin sich im Lebensumfeld des Kindes 
befindet, sprechen Sie keine Person aus diesem Lebensumfeld auf Ihre Vermutung an. 

 Haben Sie die Vermutung, dass ein Kind/ein Jugendlicher aktuell von sexualisierter 
Gewalt/sexuellem Missbrauch bedroht ist, ergreifen Sie vor Ort Schutzmaßnahmen und 
nehmen sodann unverzüglich Kontakt zu einer Beratungsstelle auf, um in Absprache weitere 
Schutzmaßnahmen zu treffen. 

 Bleiben Sie sich stets Ihrer Rolle bewusst: Sie haben eine Vermutung! Sie sind jedoch kein/e 
Fachmann/Fachfrau, dafür stehen Ihnen die Beratungsstellen zur Verfügung. 

 
Es ist für uns alle außerordentlich schwer, bei einer Vermutung von sexualisierter Gewalt/sexuellem 
Missbrauch Ruhe zu bewahren und mit Bedacht vorzugehen. Überhastetes Eingreifen jedoch schadet 
nur. Holen Sie sich deshalb unbedingt Unterstützung und Rat bei den Beratungsstellen: für die 
möglichen Opfer und für sich selbst. 
 
 

Sollte sich eine Vermutung konkretisieren und sollten sich Hinweise auf einen eventuellen 
Missbrauch ergeben, sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst nach den 
Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz14 verpflichtet, Missbrauchsfälle dem diesbezüglichen 
Beauftragten des Bistums zu melden – unabhängig von gesetzlichen Schweigepflichten oder 
Mitteilungspflichten gegenüber staatlichen Stellen sowie gegenüber Dienstvorgesetzten. Der 
Ansprechpartner bei Verdacht auf Missbrauch, Herr Roman Dembczyk, ist erreichbar per E-Mail 
(beauftragter@bistumlimburg.de) sowie telefonisch (0172/ 30 05 578) und per Post (Domplatz 3, 
60311 Frankfurt). 

 
 
7. Vorgehen gegen Täterinnen und Täter 
 
Wenn sexualisierte oder sexuelle Gewalt gegen Minderjährige oder Schutzbefohlene gerichtlich 
bewiesen wird, kann das Strafgericht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren (je nach 
Tatvorwurf und Schwere der Tat) verhängen; bei Todesfolge droht sogar lebenslänglich. Nach 
staatlichem Strafrecht verjährt die Straftat je nach Strafandrohung spätestens 20 Jahre nachdem das 
Opfer volljährig geworden ist (§§ 78 Abs. 3, 78b StGB). Dann kann keine Strafverfolgung mehr 
erfolgen. Zivilrechtlich endet die Verjährung oft später, so dass ein Schadenersatzanspruch noch 
gerichtlich durchsetzbar ist (§§ 199, 208 BGB); sie endet aber auch spätestens 30 Jahre nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres des Opfers. 
 
Zusätzlich zu den beschriebenen staatlichen Sanktionen drohen eines sexuellen Missbrauchs 
Minderjähriger oder von Personen mit eingeschränkten Vernunftgebrauch beschuldigten Priestern 
und Diakonen zudem kirchenrechtliche Strafen, die Entlassung aus dem Klerikerstand und den damit 
verbundenen Verlust des Einkommens nicht ausgeschlossen. Bereits ohne Abstellen auf eine 
besondere Schwere der Tat beträgt die Verjährungsfrist zwanzig Jahre nach der Vollendung des 18. 
Lebensjahres des Opfers, in einzelnen Fällen kann die Verjährung ganz aufgehoben werden. 
 

                                                           
14 Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige und 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz vom 23.08.2010. 
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Diese kompromisslose Orientierung auf den Schutz Minderjähriger und Schutzbefohlener vor 
sexueller Ausbeutung wird auch daran deutlich, dass das in den im Jahre 2010 neu gefassten 
„Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker, 
Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz“ beschriebene Vorgehen auch bei Handlungen unterhalb der Schwelle der 
Strafbarkeit Anwendung findet, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder 
pflegerischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen eine Grenzüberschreitung darstellen. 
Bereits in den Vorgänger-Leitlinien aus dem Jahre 2002 wurde festgelegt, dass der Bischof eine oder 
mehrere Personen benennt, die für Hinweise auf sexuellen Missbrauch ansprechbar sind. Im Bistum 
Limburg wird diese wichtige Aufgabe von einem Rechtsanwalt wahrgenommen. Dass der bischöfliche 
Beauftragte nicht der Leitung des Bistums angehört, soll den Zugang für Betroffene erleichtern. Der 
Bischöfliche Beauftragte informiert den Bischof unmittelbar über einen gemeldeten Verdachtsfall 
und sucht das Gespräch mit dem Opfer. Werden Ordensangehörige beschuldigt, erfolgt auch eine 
Information des bzw. der Ordensoberen. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines 
sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen vorliegen, werden die zuständigen staatlichen Stellen 
informiert. Dies unterbleibt nur auf ausdrücklichen Wunsch der mutmaßlichen Opfer. In jedem Fall 
werden die staatlichen Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet, wenn weitere mutmaßliche Opfer 
ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung der Taten haben könnten.  
 

_____________________________________________ 
 
 
Vielen Dank für die Lektüre dieser Handreichung; vielen Dank, dass Sie zu einer Kultur der 
Aufmerksamkeit, des Hinschauens, einer Sensibilität der Gefahrenvermeidung in unserem Bistum 
beitragen. 
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8. Anlagen 
 
 

Die Präventionsbeauftragten 
Koordinierungsstelle Prävention vor sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch 

 
 
Herr Stephan Menne     Frau Annika Frey 
Bischöfliches Ordinariat     Bischöfliches Ordinariat 
Roßmarkt 4      Roßmarkt 4 
 
65549 Limburg      65549 Limburg 
 
Telefon: 06431/295-180    Telefon: 06431/295-315 
Telefax: 06431/295-123    Telefax: 06431/295-123 
Mail: praevention@bistumlimburg.de   Mail: praevention@bistumlimburg.de 
 
 
 

Die Missbrauchsbeauftragten 
Ansprechpartner bei Missbrauchsverdacht 

 
 
Herr Roman Dembczyk     Herr Dr. Walter Pietsch (Stellvertreter)  
Haus am Dom      Haus am Dom 
Domplatz 3      Domplatz 3 
 
60311 Frankfurt am Main    60311 Frankfurt am Main 
 
Telefon: 0172 / 30 05 578    Telefon: 0175 / 63 22 112 
beauftragter@bistumlimburg.de   stv.beauftragter@bistumlimburg.de 
 
 
 
 

Die Geschulten Fachkräfte 
 

Name 
Pastoraler Raum / 
Dienststelle 

Kirchengemeinde / 
Einsatzort 

Email Telefon 

Ulrike Mudrich Bad Camberg  u.mudrich@bistum-limburg.de 06434/5046 

Pater Peter Harr Bad Ems / Nassau St. Martin p.harr@badems.bistumlimburg.de 02604/970433 

Christine Spielmann 
Bad Homburg-
Friedrichsdorf 

St. Bonifatius 
Friedrichsdorf 

cspielmann@bonifatius-
friedrichsdorf.de 

06172/6670988 

Monika Dirksmeier Bad Schwalbach Heilig Geist, Heidenrod moni.dirksmeier@arcor.de 06120/3033 

Peter Schwaderlapp Bad Schwalbach Herz Jesu, Schlangenbad 
p.schwaderlapp@bistum-
limburg.de 

06129/48 95 65 

Julia Scheld Bad Schwalbach Kath. Kita St. Elisabeth kitastelisabethswa@t-online.de 06124/8165 

Yvonne Thorn Bad Schwalbach Kath. Kita St. Elisabeth  06124/8165 

Gertrud Wittenstein Biebertal St. Anna 
g.wittenstein@biebertal.bistumlim
burg.de  

06409/6313 
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Astrid Wilmig Biedenkopf 
Maria Himmelfahrt, 
Breidenbach 

Astrid-Wilmig@t-online.de 06465/913273 

Gertrud Nassal 
Bischöfliches 
Priesterseminar 

 G.Nassal@bistumlimburg.de 06431/200745 

Alexandra Löhr Braunfels St. Anna a.loehr@bistum-limburg.de 06442/4244 

Johannes Malm 
Caritas Werkstatt 
Westerwald/Rhein-
Lahn 

Montabaur bb2@caritaswerkstaetten-wwrl.de 02602/6869992 

Corinna Groß 
Caritas Werkstatt 
Westerwald/Rhein-
Lahn 

St. Goarshausen 
ergo.sg@caritaswerkstaetten-
wwrl.de 

06771/930524 

Franziska 
Zimmermann 

Caritasverband 
Eltville / Erbach 

Bethanien Kinder- und 
Jugenddorf 

modjscha@web.de 06123/6960 

Jennifer Heil 
Caritasverband 
Eltville / Erbach 

Bethanien Kinder- und 
Jugenddorf 

heil-jennifer@web.de 06123/6960 

Madeline Dreher 
Caritasverband 
Eltville / Erbach 

Bethanien Kinder- und 
Jugenddorf 

madeline-dreher@web.de 06123/6960 

Olivia Freimuth 
Caritasverband 
Eltville / Erbach 

Bethanien Kinder- und 
Jugenddorf 

olivia.freimuth@web.de 06123/6960 

Eva Hannöver-Meurer 
Caritasverband 
Limburg 

 
Eva.hannoever-meurer@dicv-
limburg.de  

 

Jürgen Hartmann-
Lichter 

Caritasverband 
Limburg  

 juergen.hartmann@dicv-limburg.de   

Ilona Hetzel 
Caritasverband 
Main Taunus 

Hofheim 
anne-frank-hort@caritas-main-
taunus.de 

06192/39079 

Heike Gerth 
Caritasverband 
Wetzlar / L-D-E 

 h.gerth@carias-wetzlar-lde.de 0176/18454008 

Elke Frank 
Caritasverband 
Wetzlar / L-D-E 

Abteilung Ambulante 
Erziehungshilfen 

e.frank@caritas-wetzlar-lde.de  06441/902619 

Elisabeth Krämer 
Dezernat Finanzen, 
Verwaltung und Bau 

Abteilung Haushalt und 
Rechnungswesen 

e.kraemer@bistumlimburg.de 06431/295290 

Sigrid Pörtner 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilungsleitung 
Familien und 
Generationen 

s.poertner@bistumlimburg.de 06431/295337 

David Schulke 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilungsleitung 
Jugendliche und junge 
Erwachsene 

d.schulke@bistumlimburg.de 06431/295363 

Ralf Stammberger 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilungsleitung Kita, 
Abteilungsleiter 

r.stammberger@bistumlimburg.de 06431/295522 

Beate Marx 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Trägerunterstützung und 
Koordinatoren 

b.marx@bistumlimburg.de 06431/295158 

Daniela Sperrer 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Qualitätsmanagement 

d.sperrer@bistumlimburg.de 06431/295333 

Sabine Müller-Wendt 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Fortbildung 

s.mueller-
wendt@bistumlimburg.de 

06431/295498 

Heidi Krüger-Herden 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Fachaufsicht 

h.krueger-
herden@bistumlimburg.de 

06431/295138 

Andreas Maxein 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Fachberatung Hoch-
/Maintaunus 

a.maxein@bistumlimburg.de 06431/295561 

Martin Serafin 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Fachberatung 
Untertaunus, Rheingau, 
Wiesbaden 

M.Serafin@bistumlimburg.de 06431/295497 

Astrid Egenolf-Dickopf 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Fachberatung interkult. 
Arbeit und Sprach-Kitas 

a.egenolf-
dickopf@bistumlimburg.de 

06431/295116 
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Marie-Christin Zorn 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Fachberatung 
interkulturelle Arbeit und 
Sprach-Kitas 

m.zorn@bistumlimburg.de  

Kerstin Angele 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Abteilung Kita, 
Personalmarketing Ffm. 

k.angele@bistumlimburg.de 0160/90101969 

Christian Bittmann 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita Koordinator / 
Trägerbeauftragter St. 
Peter und Paul, 
Wiesbaden 

c.bittmann@bo.bistumlimburg.de 0611/89043926 

Reinhold Kuhn 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinator / 
Trägerbeauftragter St. 
Ursula, Oberursel und 
Steinbach 

r.kuhn@bistum-limburg.de 06171/9798018 

Bettina Pawlik 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte  
Hofheim, Kriftel, Eppstein 

b.pawlik@bistum-limburg.de  06192/929876 

Dr. Julia Fauth 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte St. 
Bonifatius, Wiesbaden 

j.fauth@bistumlimburg.de 0611/15753824 

Anna Carina Weber 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte St. 
Bonifatius, Wirges 

an.weber@bistumlimburg.de 02602/937826 

Gerold Lutz 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinator / 
Trägerbeauftragter St. 
Josef Frankfurt 

g.lutz@bo.bistumlimburg.de  

Manuel E. Flügel 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinator / 
Trägerbeauftragter Heilig 
Kreuz Rheingau 

m.fluegel@bo.bistumlimburg.de 06722/750740 

Christiane Cruschwitz 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte 
Dompfarrei St. 
Bartholomäus Frankfurt 

c.cruschwitz@bo-bistumlimburg.de 0151/41863985 

Giovanna Vella 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte St. 
Marien Frankfurt 

g.vella@bo.bistumlimburg.de 0160/97563357 

Kathrin Dambacher 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte St. 
Birgid Wiesbaden 

k.dambacher@bo.bistumlimburg.d
e 

0170/8598355 

Sylvia Zernig 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte St. 
Laurentius Nentershausen 

s.zernig@bo.bistumlimburg.de 06485/8800617 

Mandy Dämgen 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte in der 
Aust 

m.daemgen@bo.bistumlimburg.de 0175/2486719 

Katharina Klein 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte 
Pastoraler Raum 
Montabaur 

k.klein@bo.bistumlimburg.de 0151/65255521 

Claudia Krüger 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kita-Koordinatorin / 
Trägerbeauftragte St. 
Franziskus Kelkheim 

c.krueger@sankt-franziskus.de 06195/7240128 

Lisa Meier 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

BDKJ l.meier@bistumlimburg.de 06431/295162 

Katharina Döring 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

KjG Diözesanverband k.doering@bistumlimburg.de 06431/295373 

Tabea Eberl 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kolpingjugend eberl@kolpingwerk-limburg.de 069/29906807 
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Laura Kunz 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

DPSG 
bildungsreferentin@dpsg-
limburg.de 

0611/526014 

Joachim Sattler 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Deutsche Jugendkraft 
(DJK) 

j.sattler@bistumlimburg.de 06431/295364 

Dagmar Wirfler 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Fachstelle 
Freiwilligendienst 

D.Wirfler@bistumlimburg.de 06433/88755 

Michael Ziegler 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Fachstelle 
Freiwilligendienst 

M.Ziegler@bistumlimburg.de 06433/88768 

Cornelia Schindler 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Fachstelle 
Freiwilligendienst 

c.schindler@bistumlimburg.de 064 33/8 8766 

Klaus Bach 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

jobaktiv k.bach@jobaktiv-lm.de 06431/960611 

Janine Hannappel 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

JONA, Jugendkirche 
Frankfurt 

j.hannappel@bistum-limburg.de  069/24757517 

Catharina Gräber 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

JONA, Jugendkirche 
Frankfurt 

c.graeber@jugendkirche-jona.de 069/24757515 

Jürgen Otto 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

KANA, Jugendkirche 
Wiesbaden 

j.otto@jugendkirche-kana.de 0611/95006012 

Ralf Reitz 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

KANA, Jugendkirche 
Wiesbaden 

r.reitz@jugendkirche-kana.de 0611/95006017 

Jody Antony 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

CROSSOVER, 
Jugendkirche Limburg 

j.antony@jugendkirche-
crossover.de 

06431/5842715 

Marco Rocco 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fachstelle für 
Jugendarbeit  
Westerwald / Rhein-Lahn 

m.rocco@bistum-limburg.de 02602/680235 

Silvia Wieber-
Quirmbach 

Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fachstelle für 
Jugendarbeit  
Westerwald / Rhein-Lahn 

s.wieber-
quirmbach@bistumlimburg.de 

02602/680239 

Dorothee Kraske 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fachstelle für 
Jugendarbeit Lahn-Dill-
Eder / Wetzlar 

d.kraske@bistum-limburg.de 06441/4477917 

Daniel Dere 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fachstelle für 
Jugendarbeit Taunus 

 06171/694211 

Lena Böhlert 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fachstelle für 
Jugendarbeit Taunus 

l.boehlert@bistumlimburg.de 06171/694213 

Katharina Kintz 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fachstelle für 
Jugendarbeit Westerwald 
/ Rhein-Lahn 

k.kintz@bistumlimburg.de 02602/680237 

Alois Schneider 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. 
Familienbildungsstätte  
Westerwald / Rhein-Lahn 

a.schneider@bistum-limburg.de 02602/680244 

Heike Margraf 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. 
Familienbildungsstätte 
Limburg, Wetzlar und 
Lahn-Dill-Eder 

h.margraf@bistum-limburg.de 06433/88772 

Ellen Steyer 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. 
Familienbildungsstätte 
Taunus 

e.steyer@bistumlimburg.de 
06192/ 2903-
14 

Marlene Wynands-
Schüller 

Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. 
Familienbildungsstätte 
Wiesbaden 

m.wynands-schueller@bistum-
limburg.de 

0611/174118 

Sigrid Kemler 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. 
Familienbildungsstätte 
Frankfurt 

s.kemler@bistumlimburg.de  

Yvonne Homann 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Kath. Fam.bildungsstätte 
Frankfurt 

y.homann@bistumlimburg.de 0151/64739218 

Carola Güth 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Fachstelle für 
Büchereiarbeit 

c.gueth@bistumlimburg.de 06433/88757 
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Gabriele Korbach 
Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie 

Tagungshaus Karlsheim 
Kirchähr 

g.korbach@bistumlimburg.de 06439/7023 

Sarah Ahlbach Dezernat Personal 
Abteilung 
Personalentwicklung 

S.Ahlbach@BistumLimburg.de   

Stephan Menne Dezernat Personal 
Abteilung 
Personalentwicklung 

s.menne@bistumlimburg.de 06431/295180 

Ariane Jung Dezernat Personal 
Abteilung Zentrale 
Gehaltsabrechnung 

A.Jung@BistumLimburg.de 06431/295302 

Heiko Dörr Dezernat Personal 
Abt. Personalausbildung / 
Familienpastorales 
Zentrum 

h.doerr@bistumlimburg.de 06431/295817 

Birgit Losacker Diez Herz Jesu, Diez b.losacker@kath-diez.de 06432/2562 

Michael Wieczorek Dillenburg Herz Jesu 
m.wieczorek@dillenburg.bistumlim
burg.de  

02771/2637666 

Petra Löbermann Frankfurt 
Dompfarrei St. 
Bartholomäus 

p.loebermann@dom-frankfurt.de 069/95500312 

Jan Quirmbach Frankfurt / Gallus 
St. Gallus, Maria Hilf, St. 
Pius 

j.quirmbach@bistum-limburg.de  

Gabriele Braun-Hefter Frankfurt punctum Kirchenladen 
braun-hefter@punctum-
katholisch.de  

069/1310467 

Barbara Kaltwasser-
Flora 

Frankfurt St. Franziskus 
b.kaltwasser-flora@franziskus-
frankfurt. 
De 

069/951167991 

Svenja Quirmbach Frankfurt 
St. Franziskus / Herz Jesu 
Eckenheim 

s.quirmbach@franziskus-
frankfurt.de 

069/951167971 

Verena Nitzling 
Frankfurt-Nied-
Griesheim 

St. Markus / Dreifaltigkeit, 
Nied 

verena.nitzling@kath-kirche-
nied.de  

069/38983155 

Pfarrer Dr. Werner 
Otto 

Frankfurt-Süd 
St. Bonifatius 
Jugendkirche JONA 

w.otto@bonifatius-ffm.de  
w.otto@jugendkirche-jona.de  

069/695975850 
069/2475750 

Pater Gaby Gaegea Frankfurt-Süd 
St. Bonifatius 
Maronitische Gemeinde 

prior@maronitenmission.de 0173/7426539 

Hans-Peter Labonte Frankfurt-Südwest 
St. Jakobus, Niederrad, 
Goldstein, Schwanheim 

hp.labonte@stjakobus-ffm.de 0160/90844041 

Isabel Sieper Frankfurt-West  i.sieper@marien-frankfurt.de 069/70794250 

Pfarrer Joachim Braun Frankfurt-West 
St. Elisabeth und 
Frauenfrieden  
KHG Goethe-Universität 

braun@khg-frankfurt.de 069/78808714 

Diakon Michael 
Krämer 

Hachenburg 
Maria Himmelfahrt, 
Hachenburg 

m.kraemer@hachenburg.bistumlim
burg.de 

02662/943510 

Juliane Schaad Hattersheim St. Martinus 
j.schaad@hattersheim.bistumlimbu
rg.de  

06145/32837 

Martin Rossbach Herschbach St. Anna, Herschbach m.rossbach@bistum-limburg.de 02626/282 

Judith Poser Hochheim  j.poser@kath-hochheim.de  06146/3044 

Thomas Klima Hochtaunus 
Maria Himmelfahrt im 
Taunus 

klima@mariahimmelfahrtimtaunus.
de 

0176/61349297 

Pfarrer Martin Sauer Höchst 
Höchst, Unterliederbach, 
Sossenheim, Sindlingen, 
Zeilsheim 

m.sauer@bistum-limburg.de  069/3600020 

Pfarrer Alfred Much Hörgernzhausen 
St. Peter und Paul im 
Kannenbäckerland 

a.much@kath-kirche-
hoehrgrenzhausen.de  

02624/7281 

Carmen Bechold 
Kelkheim-Fischbach-
Liederbach 

St. Franziskus, Kelkheim bechold@sankt-franziskus.de 06195/63322 

Beate Bendel 
Kelkheim-Fischbach-
Liederbach 

St. Marien, Liederbach bendel@st-marien-liederbach.de 06196/28613 

Hella Schröder Lahnstein St. Martin 
h.schroeder@lahnstein.bistumlimb
urg.de 

02621/6289813 
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Maren Klinkhammer-
Veit 

Lahnstein St. Elisabeth-Krankenhaus 
Praxisanleitung@ihr-
gesundheitszentrum.de 

02621/1712059 

Claudia Wagner Lahnstein St. Elisabeth-Krankenhaus  02621/1711410 

Johannes Burek Limburg  j.burek@bistum-limburg.de 06431/8620 

Bernhard Harjung Limburg 
St. Jakobus, 
Lindenholzhausen 

St.Jakobus-Lhh@t-online.de 06431/73664 

Christa Mohr Limburg 
St. Johannes der Täufer / 
St. Servatius;  
Elz / Offheim 

ch.mohr@bistum-limburg.de 06431/52006 

Cara Basquitt 
Malteser Hilfsdienst 
e.V. 

Diözesanreferat Jugend 
und Schule 

cara.basquitt@malteser.org 06431/9488550 

Waltraud Malm 
Meudt-
Nentershausen 

 waltraud.malm@gmx.de 06435/8105 

Gernot Casper Mittelrhein  kath.kirche-nastaetten@t-online.de 06772/94437 

Maria Westbomke Mittelrhein  m.westbomke@bistum-limburg.de  06773/959780 

Diakon Dieter 
Wittemann 

Montabaur 
Pfarrvikarie St. Johannes 
der Täufer 

dieter.wittemann@arcor.de 02602/3839 

Markus Neust Montabaur 
Pastoraler Raum 
Montabaur 

m.neust@bistum-limburg.de 0178/5562174 

Maria Friedrich 
Niedernhausen-
Idsteiner Land 

 maria.chr.friedrich@gmx.de  06127/918325 

Elke Peglow Oberursel im Taunus St. Ursula peglow@kath-oberursel.de 06171/9798015 

Eberhard Vogt 
Oestrich-
Winkel/Eltville/Wall
uf 

 
eberhard.vogt@kath-oestrich-
winkel.de 

06723/2097 

Elisabeth Schulz 
Oestrich-
Winkel/Eltville/Wall
uf 

 e.schulz@bistum-limburg.de 06123/72747 

Bernhard Hamacher Rennerod 
Mariä Heimsuchung, 
Höhn 

b.hamacher@bistum-limburg.de 02661/4540 

Pfarrer Konrad Perabo Rheingau Heilig Kreuz k.perabo@heilig-kreuz-rheingau.de  06722/910692 

Stefan Heinzelmann 
Rüdesheim-
Aulhausen 

St. Vincenzstift heinzelmann.stefan62@gmail.com 06123/6960 

Petra Schleider 
Rüdesheim/Lorch/Ge
isenheim 

 p.schleider@t-online.de 06722/910588 

Eva Kremer 
Schwalbach-
Eschborn 

 e.kremer@bistum-limburg.de 
06196/5610205
0 

Pfarrer Alexander 
Brückmann 

Schwalbach-
Eschborn 

 a.brueckmann@bistum-limburg.de 
06196/5610202
0 

Erni Lelle Seelbach Kloster Arnstein jbs@sscc.de  

Andreas Korten Usinger Land St. Franziskus und Klara a.korten@franziskus-klara.de 06081/4456416 

Christoph Bernhard Villmar-Brechen  c.bernhard@bistum-limburg.de 06482/4297 

Julia Speicher Waldernbach 
 Jugendbegegnungsstätte 
Hildegardishof 

j.speicher@bistum-limburg.de 06476/8353 

Pfarrer Ralf Hufsky Westerburg  pfarrer@hufsky.com 02663/94710 

Pfarrer Stefan 
Schneider 

Westerburg  pfarrerschneider@googlemail.com 02661/8604 

Peter Hermann Wetzlar Klinikseelsorge  Seelsorge.WZ@lahn-dill-kliniken.de  06441/792169 

Birgit Schmitt Wiesbaden 
St. Peter und Paul / St. 
Marien 

b.schmitt@wiesbaden.bistumlimbu
rg.de 

0611/60919724 

Ingrid Weber Wiesbaden-City St. Bonifatius i.weber@bonifatius-wiesbaden.de 06127/62295 
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Mechthild Nickolay Wirges St. Bonifatius Kath.wirges@gmail.com 02602/93780  

 
 
 
 
 

 
Die Geschulten Fachkräfte an Schulen in kath. Trägerschaft 

 
Name Schule Ort Mail 

Violeta Hollmeier Maria-Ward-Schule Bad Homburg violeta-hollmeier@gmail.com 

Doris Heidelberger Maria-Ward-Schule 

Bischof-Neumann-Schule 

Bad Homburg 

Königstein 

doris.heidelberger@mws-hg.de 

Kerstin Dannenberg Bischof-Neumann-Schule Königstein k.dannenberg@bns.info 

Sebastian Koppel Bischof-Neumann-Schule Königstein s.koppel@bns.info 

Patricia Franz St. Angela-Schule Königstein patricia.franz@gmx.net 

Christine Steinmann St. Angela-Schule Königstein cwsteinmann@t-online.de 

Iris Dries St. Ursula Schule Geisenheim iris.dries@st-ursula-schule.de 

Lutz Daniel St. Ursula Schule Geisenheim l.daniel@st-ursula-schule.de 

Christiane Stutius-Ott Elisabethenschule Hofheim c.stutius-ott@eli-hofheim.de 

Tobias Beringer Elisabethenschule Hofheim t.beringer@eli-hofheim.de 

Claudia Jung Johannes-Gymnasium Lahnstein Claudia.Jung@Johannes-Gymnasium.de 

Holger Sprenger Johannes-Gymnasium Lahnstein Holger.Sprenger@Johannes-Gymnasium.de 

Helga Martin Marienschule Limburg hm.gestalttherapie@web.de 

Claudia Gausmann Marienschule Limburg psychosoziale.beratung@marienschule-

limburg.de 

Benjamin Nahm Marienschule Limburg nahm.marienschule@web.de 

Yvonne Leisen Ketteler-LaRoche-Schule Oberursel y.leisen@kettlaro.de 
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Beratungsstellen bei Fragen, Vermutung und Verdacht von sexualisierter Gewalt 
 
 
Limburg-Weilburg 
 
Gegen unseren Willen e.V. 
Beratungs- und Präventionsstelle zu sexueller Gewalt 
Werner-Senger-Straße 19 
65549 Limburg 
 
Telefon: 06431 / 923 43 
Mail: kontakt@gegen-unseren-willen.de 
www.gegen-unseren-willen.de 
 
 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Limburg 
Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V. 
Schiede 73 
65549 Limburg 
 
Telefon: 06431 / 2005 30 
Mail: eb.limburg@caritas-limburg.de 
www.caritaslimburg.de 
 

 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
Caritasverband für den Bezirk Limburg e. V. 
Außenstelle Bad Camberg 
Eichbornstraße 2  
65520 Bad Camberg  
 
Telefon: 06431 / 2005 30  
www.caritaslimburg.de 
 
 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
Caritasverband für den Bezirk Limburg e. V. 
Nebenstelle Weilburg 
Kruppstraße 4  
35781 Weilburg 
  
Telefon: 06471 / 303 58  
Mail: eb.weilburg@caritas-limburg.de 
www.caritaslimburg.de 

 
 
 
Westerwald / Rhein-Lahn 
 
Familienberatung Montabaur 
Eltern-, Jugend-, Ehe- und Lebensberatung 
Caritasverband Westerwald - Rhein-Lahn e.V. 
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Philipp-Gehling-Straße 4 
56410 Montabaur 
 
Telefon: 02602/16 06 22 
Mail: familienberatung-ww@cv-ww-rl.de  
www.cv-ww-rl.de 
 
 
Familienberatung Lahnstein 
Ehe-, Familien-, Lebensberatung 
Caritasverband Westerwald - Rhein-Lahn e.V. 
Gutenbergstraße 8 
56112 Lahnstein 
 
Telefon: 02621 / 92 08 60 
Mail: familienberatung-rl@cv-ww-rl.de 
www.cv-ww-rl.de 
 
 
Kinderschutzdienst Rhein-Lahn 
Gutenbergstr. 8 
56112 Lahnstein 
 
Telefon: 02621 / 92 08 -67 oder -68 
Mail: kinderschutzdienst-rl@cv-ww-rl.de 
www.cv-ww-rl.de 
 
 
 

Lahn-Dill-Eder/Wetzlar 
 
Beratungsstelle für Familien-, Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen e. V. 
Brühlsbachstraße 27  
35576 Wetzlar  
 
Telefon: 06441 / 449 102-0  
Mail: sekretariat@beratungsstellewetzlar.de 
www.beratungsstellewetzlar.de  

 
Deutscher Kinderschutzbund Lahn-Dill/Wetzlar e. V. 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle  
Niedergirmeser Weg 1  
35576 Wetzlar  
 
Telefon: 06441 33666  
Mail: info@kinderschutzbund-wetzlar.de  
www.kinderschutzbund-wetzlar.de/  
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Marburg-Biedenkopf 
 
Deutscher Kinderschutzbund e. V. 
Orts- und Kreisverband Marburg-Biedenkopf 
Familienberatungsstelle 
Universitätsstraße 29  
35037 Marburg  
 
Telefon: 06421 / 671 19  
Mail: info@kinderschutzbund-marburg.de  
www.kinderschutzbund-marburg.de  
 
 
Wildwasser Marburg e.V. 
Wilhelmstr. 40 
35037 Marburg 
 
Telefon: 06421 / 144 66 
Mail: info@wildwasser-marburg.de 
www.wildwasser-marburg.de 
 
 
 

Wiesbaden 
 
Caritasverband Wiesbaden - Rheingau-Taunus e. V. 
Beratungsstelle im Roncalli-Haus Wiesbaden 
für Familien, Paare und Einzelne 
Friedrichstraße 26-28 
65185 Wiesbaden 
 
Telefon: 0611 / 174 186 
Mail: beratungsstelle@caritas-WiRT.de 
www.cvwiesbaden.caritas.de 
 
 
Wildwasser Wiesbaden e.V. 
Dostojewskistraße 10 
D-65187 Wiesbaden 
 
Telefon: 06 11 / 80 86 19 
Mail: info@wildwasser-wiesbaden.de 
www.wildwasser-wiesbaden.de 

 
 
 
Rheingau-Taunus  
 
Deutscher Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e. V. 
Beratungszentrum und Geschäftsstelle 
Neustraße 5, 
und Beratungsstelle in der Emely-Salzig-Schule, 
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Winkeler Straße 87, 
65366 Geisenheim 
 
Zentrale Tel-Nr.: 06722 / 5515 
Mail: info@kinderschutzbund-rheingau.de 
www.kinderschutzbund-rheingau.de 
 
 
Jugend- und Familienberatung Rüdesheim 
Erziehungsberatungsstelle  
Am Eibinger Tor 16  
65385 Rüdesheim a. R.  
 
Telefon: 06722 / 470 9143 
Mail: eb-r@rheingau-taunus.de 
www.rheingau-taunus.de/jugend/erziehungsberatungsshystellen.html 

 
Jugend- und Familienberatung Idstein 
Erziehungsberatungsstelle 
Veitenmühlweg 5  
65510 Idstein  
 
Telefon: 06126 / 959 57-7921  
Mail: eb-i@rheingau-taunus.de  
www.rheingau-taunus.de/jugend/erziehungsberatungsshystellen.html 

 
 

Hochtaunus 
 
Beratungsstelle der Stadt Bad Homburg 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5  
61352 Bad Homburg 
Haus 5, 5. Stock 
 
Tel.: 06172 / 999 3900 
Mail: ebbadhomburg@hochtaunuskreis.de 
www.hochtaunuskreis.de 
 

Beratungsstelle Königstein 

Falkensteiner Straße 16,  
61462 Königstein 
 
Tel.: 06174 / 47 83 oder 75 36 
Mail: ebkoenigstein@hochtaunuskreis.de 
www.hochtaunuskreis.de 
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Beratungsstelle Usingen 
Hattsteiner Allee 33  
61250 Usingen 
 
Tel.: 06081 / 58 56 310 
E-Mail: ebusingen@hochtaunuskreis.de 
www.hochtaunuskreis.de 
 
 
 

Main-Taunus 
 
Erziehungsberatung Caritas Main-Taunus 
Beratung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 
Grabenstraße 40 
65439 Flörsheim 
 
Telefon: 06145 / 50 37 40 
Mail: erziehungsberatung@caritas-main-taunus.de 
www.eb-caritas-main-taunus.de 
 
 
Erziehungsberatungsstelle des MTK (Mitte-Nord)  
Frankenstraße 46  
65824  Schwalbach a. T.  
 
Telefon: 06196 / 659 2360   
Mail: erziehungsberatung@mtk.org   
www.mtk.org  
 
 
 

Frankfurt 
 
Erziehungsberatung Frankfurt am Main 
Haus der Volksarbeit e.V. 
Zentrum für Beratung, Erziehung und Bildung 
Eschenheimer Anlage 21 
60318 Frankfurt a. M. 
 
Telefon: 069 / 15 01 125 
Mail: erziehungsberatung@hdv-ffm.de 
www.hdv-ffm.de 
 
 
 
Eltern- und Jugendberatung Stadtmitte 
Frankfurt am Main 
Caritasverband Frankfurt e. V. 
Düsseldorfer Str. 1-7 
60329 Frankfurt a. M. 
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Telefon: 069 / 91 33 16 61 
Mail: eb.stadtmitte@caritas-frankfurt.de  
www.caritas-frankfurt.de 
 
 
Eltern- und Jugendberatung 
Nordweststadt Frankfurt am Main 
Caritasverband Frankfurt e.V. 
Ernst-Kahnstraße 49a 
60439 Frankfurt a. M. 
 
Telefon: 069 / 95 82 17 0 
Mail: eb.nordweststadt@caritas-frankfurt.de  
www.caritas-frankfurt.de 
Wildwasser Frankfurt e.V. 
Böttgerstr. 22 
60389 Frankfurt a. M. 
 
Telefon: 069 / 95 50 29 10 

Mail: kontakt@wildwasser-frankfurt.de 
www.wildwasser-frankfurt.de 
 
 
Trägerverbund Erziehungsberatung in Frankfurt 
www.ebffm.de (Übersicht Kontakte zu allen Erziehungsberatungsstellen in Frankfurt a. M.) 
 
 
 
 

 
Bundesweit 
 
Ökumenische Telefonseelsorge  
Telefon: 0800 / 1110 -111 oder -222 
(gebührenfrei und anonym) 
Mail und Chatberatung: www.telefonseelsorge.de  
 

Elterntelefon  
Telefon: 0800 / 1110 550  
Mo.-Fr.: 9-11 Uhr / Di. & Do.: 17-19 Uhr 
(gebührenfrei und anonym) 
www.nummergegenkummer.de  
 
 
Kinder- und Jugendtelefon 
Telefon: 116 111 oder 0800 / 1110 333  
Mo.-Sa.: 14-20 Uhr 
(gebührenfrei und anonym) 
www.nummergegenkummer.de  
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N.I.N.A 
Online- und Telefonberatung bei sexuellem Missbrauch  
Telefon: 0800 / 225 5530 
(gebührenfrei und anonym) 
www.nina-info.de 
 
 
Online-Beratung des SkF 
Für Mädchen und Frauen ab 12 Jahren, die häuslicher Gewalt erleben 
www.gewaltlos.de 
 
 
LIEBIGneun 
Beratungsstelle für sexuell übergriffige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
Liebigstraße 9 
35390 Gießen 
 
Tel.: 0641-7970958 
Fax: 0641-7970959 
Mail: kontakt@liebig9.de 
www.liebig9.de 
 

 
 
 
 

 


